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6579d So viel ist Ihr Unternehmen wert!    Einflüsse des Unternehmenswertes auf Chef-Entscheidungen 
WARUM SIE DIESES SEMINAR BESUCHEN SOLLTEN:  INHALTE: 
Sie denken an eine Nachfolgeplanung oder Betriebsübergabe? Sie wollen 
sich an einem Unternehmen beteiligen oder ein ganzes Unternehmen 
übernehmen? Sie wollen einfach nur ein Gefühl dafür bekommen, was 
Ihr Unternehmen wert ist oder wollten schon immer wissen, wie sich der 
Wert eines Unternehmens ermittelt?  
In diesem Seminar werden die gängigen Ansätze für die Unternehmens-
bewertung dargestellt und anhand einfacher Beispiele praxisorientiert er-
läutert. 

  Überblick: Verfahren und Methoden der Unternehmensbewertung 
 Bewertungsanlässe 
 Unternehmensbewertung in der Praxis – Vorgehensweise und Ablauf 
 Besonderheiten bei der Wertermittlung von KMUs 
 Typische Bewertungsfehler 
 Wertbeeinflussende Faktoren & Plausibilitätsprüfungen 

TERMINE/ORT:  PREIS: 
 Do, 26.11.2009: 14.00 - 20.30 
 Do, 10.06.2010: 14.00 - 20.30 

Ort: WIFI Linz, Wiener Str. 150, 
4021 Linz 

 € 229,- 
pro Termin, inkl. Arbeitsunterlagen 

 

Der Experte: WP/StB Mag. Gerald Seißl 
 

 

 
 
 
 

 Seit 2003: Manager und Teamleiter in den Bereichen Financial Advisory Service und Wirtschaftsprüfung bei Leitner + Leitner Unter-
nehmensberatung 
 Lektor an der FH Oberösterreich 
 Spezialgebiete: Unternehmensbewertung, Kostenrechnung, Controlling, Finanzierung und Investition 
 IKS-Prüfungen 

 

Anmeldung 
 

Bei Nicole Weinzinger / Erika Spörker, WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE 
 Wählen Sie einfach: 05-7000-7054 
 Faxen an: 05-7000-3559 

 E-Mail an: unternehmerakademie@wifi-ooe.at 
 Im Internet unter www.ooe.wifi.at/uak 

 

 Ja, ich melde mich zum Seminar „So viel ist Ihr Unternehmen wert!“ Termin: ……………………………………………..an. 
 

 Bitte senden Sie mir das aktuelle Seminarprogramm 2009/10 der WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE zu. 
 

Teilnehmer (Titel, Vorname, Zuname):  ____________________________________________________ 

Firma:  __________________________________________________________________________ 

Adresse:  _________________________________________________________________________ 

Tel:  ________________________________  Geburtsdatum: _______________________________ 

E-Mail:  __________________________________________________________________________ 

 

 WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE 
 z.H. Frau Nicole Weinzinger 
 Wiener Str. 150 
 4021 Linz 

 

Stornobedingungen: Jede Veranstaltung kann bis Anmeldeschluss, das ist jeweils 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, kostenlos storniert werden. Nach 
Anmeldeschluss wird eine Stornogebühr in Höhe von 50% der Teilnahmegebühr, bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Teilnahmegebühr 
in Rechnung gestellt. Die Nominierung eines Ersatzteilnehmers ist gerne möglich. 
 

 



 

Detailinformationen zum Thema Förderungen 
 

Bildungskonto für Ein-Personen-Unternehmen  … wenn Ihr Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigt
ALLGEMEINES:  VORAUSSETZUNGEN: 
Nähere Informationen erhalten Sie beim Land OÖ unter der Telefon-
nummer: 0732/7720-14900 bzw. im Internet unter www.land-
oberoesterreich.gv.at (Themen > Wirtschaft und Tourismus > Förderun-
gen > Arbeitsmarktförderungen > Bildungskonto). Der Förderantrag muss 
bis spätestens 3 Monate nach Absolvierung der Weiterbildungsmaßnah-
me beim Land OÖ eingereicht werden. 
 

  Arbeitsstätte oder Hauptwohnsitz seit mindestens 1 Jahr in OÖ 
 Betrieb beschäftigt zum Beginntag der Weiterbildung keine Mitarbeiter 

(Ein-Personen-Unternehmen) 
 Höchste Qualifikation des Unternehmers ist der Abschluss (Matura) einer 

AHS oder BHS 
 Weitere Fördervoraussetzungen senden wir Ihnen gerne zu  

(Tel.: 05-7000-7052) 
HÖHE DER FÖRDERUNG:  GEFÖRDERTE SEMINARE: 
50% der Kurskosten (maximal € 880,- Förderung) 
Unternehmer ohne abgeschlossene Ausbildung sowie Unternehmer über 
40 Jahre (ab Akademikerniveau im Sinne der Förderungsrichtlinien be-
schränkt auf Personen mit einem Höchsteinkommen von € 1.400,- netto 
pro Monat): 80% Förderung (maximal € 1.330,- Förderung) 

 Berufsorientierte Weiterbildungs- oder Persönlichkeitsbildungsmaßnahmen, 
(d.h. sie vermitteln Qualifikationen, die im Berufsleben zur Anwendung ge-
langen oder Voraussetzung für eine Höherqualifizierung sind) in Bildungs-
einrichtungen, die über das Qualitätssiegel der OÖ. Erwachsenen- und 
Weiterbildungseinrichtungen verfügen. 

 

Wirtschaftsimpulsprogramm  … wenn Ihr Unternehmen ein KMU ist
ALLGEMEINES:  VORAUSSETZUNGEN: 
Ziel des Wirtschaftsimpulsprogramms (WIP) ist es, den notwendigen und 
laufenden Modernisierungs- und Diversifizierungsprozess der oö. Wirt-
schaft zu beschleunigen, damit ihre nationale und internationale Wett-
bewerbsposition gestärkt und verbessert wird und zusätzliche Beschäfti-
gungseffekte geschaffen werden. 
Fördergeber sind das Land OÖ sowie die WKO Oberösterreich. 

  Betrieb ist Mitglied der WKO Oberösterreich 
 Betrieb beschäftigt weniger als 250 Mitarbeiter 
 Jahresumsatz liegt unter € 50 Mio Umsatz oder  

Bilanzsumme unter € 43 Mio 
 „Verflochtene Unternehmen“ gelten als ein Unternehmen (nähere Infor-

mationen siehe http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb//n26026.htm) 
HÖHE DER FÖRDERUNG:  GEFÖRDERTE PROGRAMME: 
Förderung in der Höhe von 40% des Gesamtpreises: 
 Kleinst- und Kleinunternehmen: 25% Land OÖ und 15% WKOÖ 
 Mittelunternehmen: 15% Land OÖ und 25% WKOÖ 
Für den Teilnehmerbetrieb verbleiben nur noch 60% des Gesamtpreises. 

 Alle Maßnahmen (Beratung), die im Seminarprogramm auf Seite 22 sowie 
auf unserer Homepage mit dem Hinweis „WIP gefördert“ gekennzeichnet 
sind. 

 

Förderung für Jungunternehmer/innen  … wenn Ihr Unternehmen mehrere Mitarbeiter beschäftigt
ALLGEMEINES:  VORAUSSETZUNGEN: 
Nähere Informationen erhalten Sie beim Land OÖ unter der Telefon-
nummer: 0732/7720-15791 bzw. im Internet unter www.land-
oberoesterreich.gv.at (Themen > Wirtschaft und Tourismus > Förderun-
gen > Arbeitsmarktförderungen > Bildungskonto für Jungunternehmerin-
nen und Jungunternehmer). Der Förderantrag muss bis spätestens 3 Mo-
nate nach Absolvierung der Weiterbildungsmaßnahme beim Land OÖ 
eingereicht werden. 
Die Höhe der Förderung beträgt 50% der Kurskosten (maximaler Förder-
betrag beträgt pro Antragsteller/in € 2.000,-) 

  Mitglied der WKO Oberösterreich 
 Mehr-Personen-Unternehmen 
 Erstmalige selbständige Tätigkeit od. diese liegt länger als 5 Jahre zurück 
 Wenn Gesellschafter/in: mind. 25% Beteiligung 
 Kosten der Bildungsmaßnahme mind. € 400,- 
 Bildungsmaßnahme findet von einem halben Jahr vor bis zu drei Jahren 

nach dem Entstehungsdatum der Gewerbeberechtigung statt 
 Weitere Fördervoraussetzungen senden wir Ihnen gerne zu  

(Tel.: 05-7000-7052) 
 

Steuerliche Absetzbarkeit …von Aufwendungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung
FÜR UNTERNEHMER ALS AUCH PRIVATPERSONEN GILT:   
Ausgaben und Aufwendungen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung 
werden als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben anerkannt, soweit 
diese im Zusammenhang mit der ausgeübten beruflichen bzw. betrieb-
lichen Tätigkeit oder im Zusammenhang mit einem (dem ausgeübten Be-
ruf) artverwandten Beruf stehen. Zusätzlich können aber auch Ausgaben 
und Aufwendungen für Ausbildungsmaßnahmen steuerlich abgesetzt 
werden, soweit sie im Zusammenhang mit dem ausgeübten bzw. damit 
artverwandten Beruf stehen. 
 

Dazu zählt auch der Besuch von berufsbildenden (höheren) Schulen und 
Fachhochschulen. 

 Als typische Aus- und Fortbildungskosten kommen insbesondere in  
Betracht: Kurs- und Seminarkosten, Kosten für Lehrbehelfe, Nächtigungs-
kosten und Fahrtkosten. 
 

Hinsichtlich der Nächtigungskosten besteht insofern eine Obergrenze, als 
das den Bundesbediensteten zustehende Nächtigungsgeld in der Höchst-
stufe nicht überschritten werden darf. 
 

Von der steuerlichen Absetzbarkeit ausgeschlossen sind Aufwendungen für 
Ausbildungen, die der privaten Lebensführung dienen (zB Persönlichkeits-
entwicklung ohne beruflichen Bezug, Sport, Esoterik, B-Führerschein). 
 

Nähere Informationen unter: http://www.ooe.wifi.at/detailbild.asp?newsID=93 
 

ANMERKUNG: Die obigen Fördervoraussetzungen gelten vorbehaltlich einer Änderung der Richtlinien 
 

Trotz sorgfältigster Bearbeitung wird für die Ausführungen zum Thema Förderungen keine Gewähr übernommen und eine Haftung des Autors oder der 
Wirtschaftskammer ausgeschlossen. 
 
 

 


